
Anhang zum Aufnahmeantrag - Kinderfeuerwehr 

Für die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr werden noch, zusätzlich zum Aufnahmeantrag, folgende 

Angaben benötigt. 

 

1. PERSONALIEN (Bitte auf dem „Aufnahmeantrag“ angeben. Der Vollständigkeit halber hier nur  
            Vor- und Nachname) 

 
VORNAME NACHNAME 

 
 

 
2. ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 
 
 

VORNAME NACHNAME VORNAME NACHNAME 

STRASSE, HAUSNR.  (STRASSE, HAUSNR.) 
 

PLZ, ORT  (PLZ, ORT) 

TELEFON  (TELEFON) 

MOBIL  MOBIL 

EMAIL-ADRESSE  EMAIL-ADRESSE 

 

3. GESUNDHEITLICHE UND KÖRPERLICHE EINSCHRÄNKUNGEN 

Ich bin (zutreffendes bitte ankreuzen:) □ Schwimmer    □ Nichtschwimmer 

 
Folgende Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden und Allergien (auch 
Arzneimittelunverträglichkeiten) sind bekannt: (PFLICHTANGABE) 
 

 

Ich bin Brillenträger: □ Ja, ich trage eine Brille               □ Nein, ich trage keine Brille 

 

4. ABHOLREGELUNG 
 
 Unser Kind darf nach der Kinderfeuerwehr allein nach Hause kommen. 

 Wir werden unser Kind im Anschluss an die Kinderfeuerwehr abholen oder abholen lassen. 

 Abholberechtigt ist: Vater/Mutter/Herr/Frau:  

 Je nach Veranstaltung geben wir unserem Kind eine schriftliche Nachricht mit. 
 

 
 
 
 

  

 

Postanschrift 
Freiwillige Feuerwehr 
Dünzlau e.V. 
Mühlackerweg 2 
85049 Ingolstadt 
  
  
https://duenzlau.feuerwehren. 
bayern 
 
 
Bankverbindung 
Volksbank Raiffeisenbank Bayern 
Mitte eG 
IBAN: DE21 7216 0818 0001 1021 92 
BIC: GENODEF1INP 
 
 
Leiterin der Kinderfeuerwehr  
Veronika Meier-Zanker 
Telefon 0152 / 55913973 
 
Jugendsprecher 
Thomas Zengerle 
Telefon 0175 / 3782670 
 
 
Vorsitzender 
Michael Ostermaier 
Telefon 0176 / 56540298 
E-Mail: vorstand@ffw-duenzlau.de 
 
Stellv. Vorsitzender 
Tobias Weber 
Telefon 0173 / 3153945 
 
 
Kommandant 
Andreas Zanker 
Telefon 0152 / 28814505 
E-Mail: info@ffw-duenzlau.de 
 
Stellv. Kommandant 
Alexander Timm  
Telefon 0160 / 96255819 
 
 
Folge uns auf Instagram und 
Facebook 

 
 
 

 



5. ERKLÄRUNG/VERPFLICHTUNG 
 
von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten 
 
Ich verpflichte mich, 

1. an den Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr regelmäßig und pünktlich teilzunehmen. Als Ausnahme gelten Urlaub, Krankheit, 
Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder dringende persönliche Angelegenheiten. Der/die Kinderfeuerwehrwart(in) ist in den 
o.g. Fällen zu informieren. 

2. die bei der Kinderfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge pfleglich zu behandeln, ausschließlich aus 
dienstlichen Gründen zu benutzen und bei mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Hierfür sind die Erziehungsberechtigten haftbar. 
Nach dem Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr sind die leihweise erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialien 
umgehend zurück zu geben. 

3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der Kinderfeuerwehr und im Verein der Freiwilligen 
Feuerwehr Dünzlau e.V. beizutragen.  

4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zum Gerätehaus bzw. umgekehrt zu benutzen, da ansonsten kein 
Versicherungsschutz seitens der Vereinshaftpflichtversicherung (Versicherungskammer Bayern) besteht.  

5. bei allen Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr, des Feuerwehrvereins FF Dünzlau e.V. oder der Aktiven Freiwilligen Feuerwehr 
Dünzlau, während meiner Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr, die Regelungen des Kinder- und Jugendschutzgesetzes 
einzuhalten (z.B. Alkohol- und Rauchverbot, siehe Bundeskinderschutzgesetz). 

6. Persönliche Veränderungen (Wohnsitzwechsel, Sorgerecht) sowie Krankheiten/Allergien werden wir unverzüglich dem Betreuer/in 
der Kinderfeuerwehr Musterfeuerwehr bekannt geben. 

7. Wir bestätigen die vorgenannten Angaben und stimmen der Aufnahme in die Kinderfeuerwehr Dünzlau zu. Wir wissen, dass die 
Aufsichtspflicht der Feuerwehr mit der Gruppenstunde im Feuerwehrgerätehaus Dünzlau, Mühlackerweg 2, 85049 Ingolstadt beginnt 
und endet. 

Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Verpflichtung aus der Kinderfeuerwehr ausgeschlossen werden 
kann.  

Der/ die Antragsteller/in erklärt, dass die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr mit dem vollendeten 12. Lebensjahr endet. Es besteht die 
Möglichkeit, nach Vorsprache beim Kommandanten in die Aktive Feuerwehr (Jugendgruppe Dünzlau) aufgenommen zu werden 

Ich habe von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen. 

 
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT ANTRAGSTELLER/IN 

 
___________________________ 

 
 
_____________________________ 

UNTERSCHRIFT DES/ DER  
1. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

UNTERSCHRIFT DES/ DER  
2. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

 
 


